
Z
ug

er
S
te

ue
r

P
ra

xi
s

3
4

/
2

0
0

7
C

5
1
/

4

35

C
5
1
/

4

Die Mehrwertsteuer (MWST)
ist für viele Unternehmen nach
wie vor Ursache substantieller
Risiken. Nachfolgend soll darge-
stellt werden, in welchen Fällen
eine Rückstellung für diese
Risiken angemessen erscheint
und bei welchen die Bildung
einer MWST-Rückstellung einen
Steuerstraftatbestand darstel-
len kann.

1. Grundlagen
Hinsichtlich der MWST-Rückstel-
lung ist von folgenden Rahmenbe-
dingungen auszugehen:
a) Die Rückstellung ist eine auf

einem Ereignis der Vergangen-
heit beruhende wahrscheinliche
Verpflichtung, deren Höhe und
Fälligkeit zum jetzigen Zeitpunkt
ungewiss, aber schätzbar ist.

b) Art. 46 MWSTG Selbstveranla-
gung: «Die steuerpflichtige Per-
son hat gegenüber der eidge-
nössischen Steuerverwaltung
innert 60 Tagen nach Ablauf
der Abrechnungsperiode unauf-

gefordert in der vorgeschriebe-
nen Form über die Steuer und
die Vorsteuer abzurechnen.»

c) Art. 85 MWSTG Steuerhinter-
ziehung: «Wer vorsätzlich sich
oder einem anderen einen un-
rechtmässigen Steuervorteil ver-
schafft, namentlich die Steuer
hinterzieht, auch indem er für
sich eine unrechtmässige Be-
freiung, Vergütung, Rückerstat-
tung oder einen unrechtmässi-
gen Abzug von der Steuer
erwirkt, wird mit Busse bis zum
Fünffachen der hinterzogenen
Steuer oder des unrechtmässi-
gen Vorteils bestraft.»

d) Vorbehalt: «Der Betroffene ak-
zeptiert die Steuerpflicht mit
der vorbehaltlosen Bezahlung;
daran ist er gebunden.» (BGE
2A. 121/2004 E. 5.4)

2. Anwendungsfälle
Die nachfolgenden Anwendungs-
fälle erheben keinerlei Anspruch
auf Vollständigkeit. An ihnen soll
exemplarisch dargestellt werden,
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welche Auswirkungen sich aus den
dargestellten Rahmenbedingun-
gen ergeben können.

2.1. MWST-Rückstellung
bei Schweizer Holding- oder
Finanzgesellschaft

Normalerweise ist eine Holding-
oder eine Finanzgesellschaft nicht
MWST-pflichtig, da ihre Einnah-
men (Dividenden und Zinsen) nicht
als MWST-bare Umsätze gelten.
Beschäftigt eine solche Gesell-
schaft kein eigenes Personal, so
wird die entsprechende Leistung
durch eine andere Gesellschaft,
z.B. eine konzerneigene Manage-
mentgesellschaft erbracht. Befin-
det sich diese Managementgesell-
schaft in der Schweiz, so schuldet
sie für diese Managementleistung
in aller Regel die MWST. Weil die
empfangende Holding oder Finanz-
gesellschaft diese MWST nicht als
Vorsteuer geltend machen kann,
besteht die Verlockung, die Mana-
gementleistung gar nicht oder zu
einem sehr tiefen Betrag zu faktu-
rieren. Art. 33 Abs. 2 MWSTG
schreibt vor, dass Leistungen un-
ter Nahestehenden – und dabei
handelt es sich bei Gesellschaften
des gleichen Konzerns – zu Dritt-
preisen versteuert werden müs-
sen.

2.1.1. Managementleistung
innerhalb der Schweiz

Erbringt eine inländische Manage-
ment- oder andere Konzerngesell-
schaft einer anderen inländischen
konzerneigenen Finanzgesellschaft
oder Holding ihre Managementlei-
stungen zu einem Wert, der tiefer
liegt als unter unabhängigen Drit-
ten, so kommt sie ihren Verpflich-
tungen zur korrekten MWST-
Abrechnung im System der Selbst-
veranlagung in aller Regel nicht
nach. Das Gleiche gilt, wenn sie
die Kosten der Konzernleitungstä-
tigkeit, welche nach den Regeln
über die konzerninternen Verrech-
nungspreise von der Konzernhol-
ding zu tragen sind (sog.
Stewardship Costs) nicht vollum-
fänglich (mit MWST) an die Kon-
zernholding fakturiert und damit
korrekt versteuert. Die MWST-
Verwaltung hat recht klare Vor-
stellungen, was sie in diesen
Konstellationen unter «richtigen
Verrechnungspreisen» versteht.
Nicht selten liefert die Manage-
mentgesellschaft in derartigen Fäl-
len zu wenig MWST an den Fiskus
ab. Da sich die Steuerschuld rela-
tiv leicht festlegen lässt und dies
den verantwortlichen Personen
klar sein kann, lässt sich die Nicht-
ablieferung der Steuer als Steuer-
hinterziehung qualifizieren. Betrof-
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fen sind die Managementgesell-
schaft und alle Personen, welche
den Entscheid der Nichtabliefe-
rung der MWST massgeblich be-
einflussen können. Dazu gehört
unter Umständen auch die Revi-
sionsstelle. In einer derartigen
Konstellation in der Management-
gesellschaft eine MWST-Rückstel-
lung zu bilden, ist nicht nur un-
zulässig, sondern muss geradezu
als sträflich bezeichnet werden:
Die Rückstellung dokumentiert
nämlich, dass einerseits den ent-
scheidenden Personen (inkl. Ver-
waltungsrat) das Problem der ver-
günstigten konzerninternen Leis-
tung bekannt ist, die Steuerschuld
selber quantifiziert wird und ander-
seits die als geschuldet erkannte
Steuer nicht deklariert und abge-
liefert, sondern nur zurückgestellt
wird.

2.1.2. Managementleistung vom
Ausland in die Schweiz

Bezieht eine inländische Holding
oder Finanzgesellschaft die Mana-
gementleistungen zu Drittpreisen
oder günstiger von einer ausländi-
schen Konzerngesellschaft, wird
die Steuerschuld gestützt auf Art.
14 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 1 lit.
a MWSTG auf den Leistungs-
empfänger verlagert (Reverse
Charge). Dies bedeutet, dass die

ausländische Managementgesell-
schaft für ihre Leistungen zu
Recht keine inländische MWST an
die Schweizer Holding oder Finanz-
gesellschaft fakturiert, letztere
dafür selber auf diesen Leis-
tungen die Schweizer MWST zum
Normalsatz von derzeit 7.6%
abliefern muss, sofern derartige
Dienstleistungsbezüge mehr als
CHF10 000 pro Jahr ausmachen.
Die verantwortlichen Personen
einer Schweizer Holding oder
Finanzgesellschaft müssen sich
demgemäss selber darum küm-
mern, die an sie erbrachten Leis-
tungen selber vollumfänglich als
Bezug einer Dienstleistung von
einem Unternehmen mit Sitz im
Ausland zu versteuern. Dies gilt
auch dann, wenn die Schweizer
Holding oder Finanzgesellschaft
selber bei der MWST-Verwaltung
nicht als steuerpflichtiges Unter-
nehmen registriert ist. Es handelt
sich hier nämlich um eine sepa-
rate limitierte Steuerpflicht, die un-
abhängig von der normalen Steu-
erpflicht der MWST gilt. Gerade
bei grossen inländischen Holding-
und Finanzgesellschaften können
in diesem Zusammenhang sehr
hohe Steuerbelastungen und bei
Nichtablieferung entsprechende
Steuer- und Strafrechtsrisiken ent-
stehen. Unternehmen, die derar-
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tige Risiken erkennen und von sich
aus nachdeklarieren, haben zwar
neben der Steuer noch den Ver-
zugszins von derzeit 5% pro Jahr
zu tragen. In aller Regel wird in
diesen Fällen auf ein Strafverfah-
ren verzichtet und nach bisheriger
Verwaltungspraxis auch keine
Steuerbusse erhoben. Wir emp-
fehlen allen Schweizer Holding-
und Finanzgesellschaften drin-
gend, dieser Thematik bei jedem
Jahresabschluss Beachtung zu
schenken und bei Versäumnissen
der Vergangenheit umgehend sel-
ber eine Nachdeklaration vorzu-
nehmen.

2.1.3. Managementleistung von
der Schweiz ins Ausland

Erbringt ein Schweizer Unterneh-
men Managementleistungen an
eine ausländische Konzerngesell-
schaft, so unterliegt die Leistung
nicht der Schweizer MWST. Das
leistungserbringende Schweizer
Unternehmen muss allerdings
nachweisen, dass es sich um eine
Leistung handelt, deren Ort der
Besteuerung im Ausland liegt.
Fehlen entsprechende Unterlagen,
wie Management-Verträge und
Fakturen mit entsprechender Leis-
tungsumschreibung, besteht ein
Risiko einer MWST-Aufrechnung in
der Schweiz. In einem solchen Fall

kann – je nach Konstellation – die
Bildung einer MWST-Rückstellung
für die Vergangenheit gerechtfer-
tigt erscheinen.

2.1.4. Managementleistungen an
eine Offshore-Gesellschaft

Erachtet die MWST-Verwaltung
eine von einem Schweizer Unter-
nehmen gehaltene Offshore-Gesell-
schaft mit Sitz im Ausland als
rechtsmissbräuchlich und nimmt
deshalb einen Durchgriff vor, be-
deutet dies, dass von Schweizer
Gesellschaften an die Offshore-Ge-
sellschaft erbrachten Leistungen
MWST-rechtlich als an deren
Schweizer Mutter erbracht gelten.
Dies kann zu folgenden Konstella-
tionen führen:

a) Wurde die Managementleis-
tung von der Schweizer Mutter-
gesellschaft selber an die
eigene Offshore-Gesellschaft
erbracht, so führt der Durch-
griff zu einer Leistung der leis-
tungserbringenden Gesellschaft
an sich selbst. Wir haben in
unserer Beratungspraxis Fälle
erlebt, bei denen die MWST-
Verwaltung aus diesem Grund
auf eine MWST-Nachbelastung
verzichtet hat. Diese Praxis ist
allerdings nicht gefestigt und
führt immer wieder zu Diskus-
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sionen. Eine MWST-Rückstel-
lung erscheint hier in aller Regel
als nicht notwendig.

b) Wurde die Management-Leis-
tung von einer anderen Schwei-
zer Konzerngesellschaft an eine
konzerneigene – nicht aner-
kannte – Offshore-Gesellschaft
erbracht, resultiert aus dieser
Konstellation als Folge des
Durchgriffs eine in der Schweiz
zu 7.6% steuerbare Leistung.
In einer derartigen Konstellation
kann eine MWST-Rückstellung
angebracht sein, da es auf-
grund der sehr unsicheren
Praxis der MWST-Verwaltung
praktisch nicht möglich ist, vor-
auszusagen, in welchen Kon-
stellationen ein Durchgriff vor-
genommen wird und in welchen
nicht. Befinden sich sowohl
die leistende Schweizer Gesell-
schaft als auch die Mut-
tergesellschaft der Offshore-
Gesellschaft in der gleichen
MWST-Gruppe, führt der Durch-
griff zu einer gruppeninternen
Leistung, welche der MWST
grundsätzlich nicht unterliegt.
Argumentiert die MWST-Ver-
waltung in einer derartigen Kon-
stellation nicht mit dem Durch-
griff, sondern damit, dass der
«Sitz der wirtschaftlichen Tätig-
keit» des Leistungsempfängers

gemäss Art. 14 Abs. 3 im In-
land liege, führt die Gruppenbe-
steuerung nicht zu einer Beseiti-
gung des MWST-Risikos.
Obwohl die Fragestellung seit
Jahren im Raum steht, hat sich
die MWST-Verwaltung bis heute
nicht klar festgelegt, nach wel-
chem Argumentationsmuster
sie bei Offshore-Gesellschaften,
die von der Schweiz gehalten
werden, vorzugehen gedenkt.
Dies bedeutet, dass in jedem
Einzelfall das Risiko durch geeig-
nete Massnahmen systema-
tisch reduziert werden muss
und in jedem Einzelfall der Be-
darf und die Höhe einer MWST-
Rückstellung festzulegen ist.

c) Bei Management-Leistungen
eines ausländischen Konzern-
unternehmens oder von Dritten
im In- und Ausland erbrachten
Beratungsleistungen an eine
von einem Schweizer gehaltene
Offshore-Gesellschaft führt der
Durchgriff beim Schweizer
Unternehmen zu einem Dienst-
leistungsbezug. Auch bei dieser
Konstellation besteht heute eine
sehr grosse Rechtsunsicher-
heit. Bildet das Schweizer
Unternehmen hier eine MWST-
Rückstellung, riskiert es in ein
Steuerstrafverfahren gezogen
zu werden, da es ja selber mit
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dem Durchgriff gerechnet hat.
Bildet es keine MWST-Rückstel-
lung, kann dies die Verletzung
von Rechnungslegungsgrund-
sätzen bedeuten. Als Lösung
empfiehlt sich das umgehende
Erstellen und Umsetzen eines
systematischen Konzepts zur
Verhinderung des Durchgriffs
bei der Offshore-Gesellschaft.

2.2. Vorsteuern bei formell nicht
korrekten Belegen

Die MWST-Verwaltung hat in der
Vergangenheit – geschützt durch
das Bundesgericht – Vorsteuern
wegen formeller Mängel immer
wieder aufgerechnet. Diese Ver-
waltungspraxis und Rechtspre-
chung wurde von breiten Kreisen
als rechtsmissbräuchlich und un-
fair heftig kritisiert. Gestützt auf
einen entsprechenden Textvor-
schlag von mir in zwei Publikatio-
nen im Schweizer Treuhänder,
eingebracht als Motion von Natio-
nalrat P. Müller, hat Bundesrat
Merz – mit dem Segen des Ge-
samtbundesrates – Mitte 2006 in
die Verordnung zum MWSTG fol-
genden neuen Art. 45 a eingefügt:
«Allein aufgrund von Formmängeln
wird keine Steuernachforderung
erhoben, wenn erkennbar ist oder
die steuerpflichtige Person nach-
weist, dass durch die Nichteinhal-

tung einer Formvorschrift des Ge-
setzes oder dieser Verordnung für
die Erstellung von Belegen für den
Bund kein Steuerausfall entstan-
den ist.»

Diese als Pragmatismusartikel be-
zeichnete Bestimmung hat zu
einer raschen und radikalen Um-
kehr der Verwaltungspraxis ge-
führt. Einerseits führen formelle
Mängel derzeit nur noch zu Auf-
rechnungen, wenn dies auch ma-
teriell gerechtfertigt erscheint, an-
derseits wird die Auslegung und
Umsetzung der MWST ganz gene-
rell sehr viel stärker als früher
unter dem Gesichtspunkt der Sys-
tematik der MWST als Konsum-
steuer vorgenommen.
Diese Entwicklung wird von den
Unternehmen generell sehr be-
grüsst. Sie führt jedoch dazu,
dass diejenigen Unternehmen, die
Glück haben und erst jetzt einer
MWST-Revision unterworfen wer-
den, im allgemeinen sehr viel bes-
ser behandelt werden als diejeni-
gen, welche in der Vergangenheit
Aufrechnungen wegen formeller
Mängel akzeptierten und Steuern
nachentrichteten. Dies ist der
Preis des unfairen Verwaltungs-
handelns und unfairer Urteile
selbst des Bundesgerichts in der
Vergangenheit.
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Damit lassen sich folgende Kate-
gorien von Steuerpflichtigen unter-
scheiden:
Die vorsichtigen Unternehmen,
welche aufgrund erkannter Män-
gel bei eigenen Vorsteuerbelegen,
bei Belegen betreffend Dienstleis-
tungsbezügen oder Exportnach-
weisen eine MWST-Rückstellung
bildeten, riskierten damit ein
Steuerstrafverfahren. Heute kön-
nen derartige Rückstellungen
meist aufgelöst werden.
Die ganz vorsichtigen Unterneh-
men, welche die Vorsteuern bei
formell mangelhaften Belegen sel-
ber nicht geltend machten, kön-
nen dies heute unseres Erachtens
korrigieren. Zwar kann der Steuer-
pflichtige auf seine vorbehaltlose
Steuerentrichtung gemäss Verwal-
tungspraxis (geschützt vom
Bundesgericht) auch vor Ablauf
der Verjährung nicht mehr zurück
kommen. Einer nachträglichen
Geltendmachung einer noch nicht
beanspruchten Vorsteuer steht
dies unseres Erachtens jedoch
nicht entgegen.

Die folgsamen Unternehmen, wel-
che auf die formellen Mängel mit
einem Vorbehalt in ihrer Steuerde-
klaration reagierten, provozierten
eine MWST-Revision oder einen
formellen Entscheid der Verwal-

tung und damit den Eintritt des
Worst Case der Steueraufrech-
nung. Sie sind heute die am meis-
ten Benachteiligten.
Die unfolgsamen Unternehmen,
welche sich um die Verwaltungs-
praxis schlicht foutierten und das
Glück hatten, nie oder erst jetzt
amtlich revidiert zu werden, kom-
men am besten weg.
Das Gleiche ist vor einigen Jahren
schon im Zusammenhang mit der
Besteuerung der Verwaltungsrats-
honorare passiert. Auch die da-
malige Praxisentwicklung führte
dazu, dass die unfolgsamen Unter-
nehmen am Ende die tiefste
MWST-Belastung und die wenigs-
ten Umtriebe hatten. Diese Bei-
spiele zeigen, welch hohe Bedeu-
tung einer von Anfang an fairen
und steuersystematisch korrekten
Praxisfestlegung durch die MWST-
Verwaltung und die Gerichte zu-
kommt.

3. Schlussfolgerung
Auch wenn die Einführung des
Pragmatismusartikels die MWST
wesentlich berechenbarer ge-
macht hat, stellen sich anlässlich
des Jahresabschlusses vor allem
bei grösseren Unternehmen, bei
internationalen Konzernen – insbe-
sondere mit Offshore-Gesellschaf-
ten, bei neuen Geschäftsmodellen
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und bei Umstrukturierungen regel-
mässig Fragen nach den Risiken
und dem Rückstellungsbedarf für
die MWST. Wer diese Fragen vor-
ausschauend und – gestützt auf
die Erkenntnisse aus der Vergan-

genheit – proaktiv löst und dafür
sorgt, dass sich die Frage nach
der MWST-Rückstellung gar nicht
erst stellt, dürfte auch in Zukunft
bei der MWST das beste Kosten-
/Nutzenverhältnis erzielen.
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